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3. Die zweite Arbeitsperiode des Notars Ulrim B, einsmließlim der Tätigkeit 
seines Gehilfen Heinrim D (Ende 1168-1172). 4. Die Zeit bis zum Antritt 
des fünften Italienzuges, als Heinrim E die Hauptlast der Kanzleiarbeit trug 
(bis Spätsommer 1174). Einige Notare (Uirim B, Wortwin und Christian E), 
die bereits vor dem von Kodt behandelten Zeitraum in der Reimskanzlei tätig 
waren, werden von ihm aum in diesen davorliegenden Jahren nommals be­
rücksimtigt. Die Behandlung des Themas beruht auf der traditionellen Methode 
des Smrifl:- und Diktatvergleims, die von Kom mit imponierender Simerheit 
angewendet wird. Beispielhaft ist die minuziöse Erfassung der Smreibgewohn­
heiten eines Notars, von der sim Kom mit Remt einen Einblick in das Wesen 
und die Entwicklung der Diplomsmrifl: und in die Smreibgewohnheiten des 
12. Jh. erho:ffi. Die durdt seine exakten Beobamtungen der äußeren Merkmale 
herausgearbeiteten Details bringen bei einer Reihe von Urkunden neue Ergeb­
nisse. Ungewöhnlim präzis ist Kodt - mit aller gebotenen Vorsimt - aum 
beim Diktatvergleim verfahren, den er durm die behutsame Anwendung philo­
logismer und stilistismer Kriterien erheblim zu erweitern verstand. Auf diese 
Weise stieß er zum Beispiel auf ein Charakteristikum der Arbeitsweise des 1165 
in die Dienste der Reimskanzlei getretenen Notars Wortwin: die Methode des 
Inserierens. Sie bestand bei ihm darin, Stellen aus dem Zusammenhang zu rei­
ßen und sie als ein Mittel zur Argumentation einzusmalten (etwa bei der 
Heiligspredtungs-Urkunde Karls des Großen St. 4061 sowie bei der Würzbur­
ger Herzogsurkunde St. 4095). "Die Möglidtkeiten und Grenzen spramlimer 
- vor allem orthographismer - Beweisführung in der Frage nam der Her­
kunft kaiserlimer Notare, die wir nimt als Smreiber von ,Privaturkunden' 
kennen", werden von Kodt am Beispiel des Notars Ulrim B vor Augen geführt, 
dener-an Krallert (MIOG, Erg. bd. 14 [1939] S. 263) wieder anknüpfend­
für einen Italiener hält. Zu den versmiedenen Faktoren, die den Begriff "Dik­
tat" bestimmen, ist aum der direkte Einfluß eines führenden Notars in Rem­
nung zu stellen. Oft mehr erahnt als fest bestimmbar, wird er, wie Kom es 
fordert, dodt bei jedem Diplom neu zu erfragen sein. Von den höheren Kanz­
leibeamten hat außer dem Protonotar Wortwin als Smreiber von St. 4148 keiner 
unmittelbar in das täglime Kanzleigesmehen eingegriffen. Ein Verzeimnis der 
behandelten oder nur erwähnten Diplome Friedrims I. und der Notare seiner 
~nzlei besmließen die methodism mustergültige Untersumung. A. G. 

Josef Riedmann, Die Beurkundung der Verträge Friedrim Barbarossas 
mit italienismen Städten. Studien zur diplomatismen Form von Vertragsurkun­
den im 12. Jahrhundert (SB Wien 291, 3) Wien 1973, Verlag der Osterreidtismen 
Akademie der Wissensmaften, 184 S.- In dieser von H. Appelt angeregten Wie­
ner Dissertation von 1966 stehen die Abkommen, die Friedrim I. mit einzelnen 
italienismen Städten und mit dem Lombardenbund gesdtlossen hat, im Mittel­
punkt der Untersumung, zu der aum die von Riedmann berücksimtigte 1966 
ersmienene Arbeit von G. Raum (Die Bündnisse deutsmer Herrsmer mit 
Reidtsangehörigen vom Regierungsantritt Friedrim Barbarossas bis zum Tod 
Rudolfs von Habsburgs, vgl. DA 22, 678) zu vergleimen ist. Die Trennung der 
über die Verträge ausgestellten Urkunden von den übrigen sdtrifl:limen Ver­
fügungen ließ sim nimt immer deutlim durmführen, so daß sim Riedmann 
entsdtlossen hat, nur solme Urkunden zu behandeln, die ausdrücklim als pac­
tum, reconciliatio, conventio, concordia oder ähnlich bezeichnet sind. Diesen 
Vertragsurkunden stellt er eine Auswahl vertraglimer Einigungen zur Seite, 
die aus historiographismen Quellen mit einiger Wahrscheinlichkeit ersmlossen 
werden konnten. Als Ergebnis der diplomatischen Analyse dieses Urkunden­
materials ist festzuhalten, daß für die Verträge Barbarossas versmiedene Be-




